
  
 
 
 
 

 
Seite 1 von 2 

Frühjahrskonferenz 

6. und 7. Juni 2018 
 
 
 
 
 

Beschluss 

 

 

 

TOP I.2 Leistungsstarke Justiz dauerhaft sichern –  

Evaluierung der Erhöhung der Gerichtsgebüh-

ren durch das 2. Kostenrechtsmodernisie-

rungsgesetz vom 23. Juli 2013 

 

Berichterstattung: Hamburg 

 

 

1. Die Justizministerinnen und Justizminister sind sich einig, 

dass die dauerhafte Sicherung einer leistungsstarken Justiz 

als gemeinsames Interesse von Bund, Ländern und Rechtsu-

chenden auch gemeinsame Finanzierungsanstrengungen er-

fordert. Dabei sollte die Frage der angemessenen finanziellen 

Beteiligung der Rechtsuchenden an den Justizkosten in re-

gelmäßigen Abständen neu gestellt werden. 

 

2. Die Justizministerinnen und Justizminister beauftragen die 

Länderarbeitsgruppe „Neues Haushaltswesen“, die Situation 

bezüglich der Gebühreneinnahmen der Gerichte und Staats-

anwaltschaften auch mit Blick auf die Ausgaben für Anwalts-

gebühren und Honorare und Entschädigungen nach dem Jus-

tizvergütungs- und -entschädigungsgesetz für die Jahre 2012 

bis 2017 in allen Ländern auf einer möglichst breiten Daten-

grundlage zu analysieren, Einschätzungen zur Erreichung des 
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mit dem 2. Kostenrechtsmodernisierungsgesetz unter ande-

rem verfolgten Ziels „Rückführung des Zuschussbedarfes der 

Länder“ vorzunehmen und zur Frühjahrskonferenz 2019 zu 

berichten. 

 
 

 


